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Evangelische Senioreneinrichtungen der Diakonie im Kirchenkreis Leverkusen gGmbH

Fünf Jahre -blick-

„Neue Informationszeitung“ 
titelten wir die Nummer 1 im 
März 2006. Fünf Jahre sind es 
her, seitdem der Geschäftsfüh-
rer der gemeinnützigen GmbH, 
Fritz-Werner Kern die erste Sei-
te schrieb. Wir wollten in der 

„Landschaft der stationären, teil-
stationären und off enen Senio-
renarbeit“ aktuelle Informationen 
geben für die damals etwa 210 
berufl ich Mitarbeitenden und die 
etwa 120 ehrenamtlich Tätigen 
und die vielen Freundinnen und 
Freunde unserer Arbeit. Drei bis 
vier Mal im Jahr haben wir das 
bisher geschaff t. Diese Nummer 
ist die zwanzigste.

Was ist alles geschehen in die-
sen fünf Jahren! Einige unserer 
Häuser haben Jubiläum gefeiert, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erlebten selbst ein Jubiläum, eini-
ge den Beginn ihres Ruhestandes. 
Andere wiederum haben bei uns 
begonnen, wie in der letzten 
Nummer berichtet wurde sogar 

ihre Ausbildung.
Der „Markt“ der Al-

tenhilfe hat sich in den 
fünf Jahren gewan-
delt, die Gesetze und 
Ausführungsbestim-
mungen haben sich 
verändert, Prüfungen 
sind eingeführt und 
durchgeführt worden, 
für uns mit hervorra-
genden Ergebnissen. 
Daran haben wir Sie 
teilhaben lassen, und 
mancher von Ihnen 
hat eine Rückmeldung 
gegeben. Danke auch 
dafür.

Wir wollen Sie in 
den nächsten Jahren 
weiter unterrichten über unse-
re Arbeit, über Freuden und Pro-
bleme und Sie bitten, zu uns zu 
stehen, auch wenn es einmal 
schwierig werden sollte. Da wir 
große bauliche Veränderungen 
vor uns haben, bitten wir Sie auch, 

uns mit Spenden, Legaten oder 
punktuellen Unterstützungen zu 
bedenken. Auf Seite 8 fi nden sie 
unser Spendenkonto. 

Ihr Harald Kampmann, Pfarrer i.R., 

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Titelblatt der ersten blick von 2006
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Aus der Arbeit der Beiräte
Die Beiräte unserer Häuser er-
füllen eine wichtige Aufgabe, 
indem sie eine Brücke bilden 
zwischen den Menschen, die 
dort wohnen und denen, die sie 
als Pfl egerInnen, Sozialarbeite-
rinnen und Mitarbeitende in der 
Hauswirtschaft und Küche im Le-
ben begleiten. 

So ist aus den Protokollen 
der Beiratssitzungen im Haus 
am Stresemannplatz im letzten 
Jahr ersichtlich, dass der Beirat 
sich informieren ließ über Bele-
gungsstärke und Gewinn- und 
Verlustrechnung der gGmbH, 
über den Personalschlüssel je 
nach Pfl egestufe und über ge-
plante Veranstaltungen.

Aber auch wichtige Anre-

gungen kamen vom 
Beirat: So soll dafür 
gesorgt werden, dass 
es im Speiseraum bei 
den Mahlzeiten ru-
higer zugehen soll, 
dass auch an der En-
ergie gespart wer-
den soll, indem das 
Personal umsich-
tiger mit dem Licht-
schalter umgeht, und auch 
Beschwerden über das Essen 
werden über den Beirat an die 
Küche weitergeleitet.

Ein wichtiges Thema war für 
den Beirat die Frage des Um-
gangs mit den Verstorbenen, 
besonders des Transportes 
durch Beerdigungsunterneh-

mer. Es ist ja leicht vorstellbar, 
wie sonderbar es berührt, wenn 
ausgerechnet dann, wenn viel 
Publikumsverkehr im Café oder 
am Kiosk ist, ein Sarg vorbeige-
tragen wird. Miteinander wur-
de nach Lösungen gesucht, die 
dann den Bestattern mitgeteilt 
wurden.

„Wir kommen zu Ihnen“ heißt 
es im jüngsten Flyer der ehren-
amtlich Mitarbeitenden, die 
einen begleiteten Internet-Zu-
gang für Senioren anbieten. 
Das -Projekt bietet 
älteren Menschen Unterstüt-
zung beim Zugang zum Inter-
net, besonders dann, wenn sie 
auf Grund von gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen wenig aus 
der eigenen Wohnung kommen. 
Dann kommen ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gerne zu Ihnen ins Haus 
und bringen sogar, wenn Sie 
selbst (noch) keinen Computer 
haben, ein tragbares Gerät mit. 
Das kostet nichts und ergänzt 
die Arbeit, die bereits in der Se-
niorenbegegnungsstätte in der 
Robert-Blum-Straße 15 geleistet 
wird. Dort lernten im Senioren-
Internet-Café bereits viele ältere 

Mitbürger, wie sie mit Emails, In-
ternet, Web-Adressen, Google 
usw. umgehen können.

Manche ältere Menschen sind 
ärgerlich, wenn etwa am Fernse-
hen immer wieder berichtet wird, 
dass man, um mehr Informatio-
nen über eine Sendung oder ein 
Geschehen zu erhalten, unter 
www.XYusw. nachlesen könne 
oder unter einer bestimmten 
Adresse eine Rückmeldung ge-
ben kann und ähnliches mehr. Es 
wird gerade so getan, als ob je-
der einen Computer hat und da-
mit umgehen kann.

Wenn Sie sich auch darüber är-
gern, können Sie aber etwas tun, 
indem Sie sich mit den Leuten 
vom  in Verbindung 
setzen, um selber zu prüfen, ob 
es Ihnen nicht möglich ist, diese 
moderne Form der Kommunika-
tion auch zu erlernen. Schließ-

Liesa Decke, Brigitte Heck , Bernd Brinkmann, Else Berteau

lich haben Sie auch irgendwann 
Lesen und Schreiben und Tele-
fonieren gelernt! Schwerer ist 
der Umgang mit einem Com-
puter auch nicht, wenn man 
bestimmte Anfangsschwierig-
keiten überwunden hat.

Deswegen gilt das Ange-
bot, dass Sie eine einfach Com-
putereinführung bekommen, 
Hilfestellung auch bei der Infor-
mationssuche im Internet („Sur-
fen“), dass Sie lernen, wie Email 

– Mitteilungen zu senden und zu 
empfangen sind, eventuell auch, 
wie Sie billig mit dem Computer 
mit Ihrer Familie im Ausland te-
lefonieren können. Sie müssen 
sich nur melden bei Gabriele 
Winkel oder Egon Kolk unter 
0214-69 29 4. Die werden Sie be-
raten und einen Termin mit Ih-
nen ausmachen. 

hk
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Handreichungen Patientenvorsorge und Patientenverfügung

Seit Ende der 70er Jahre gewinnt 
die Patientenverfügung immer 
mehr an Bedeutung. Eine Pati-
entenverfügung dokumentiert 
den Willen eines Menschen für 
den Fall, dass er sich nicht mehr 
äußern und sein Selbstbestim-
mungsrecht in Gesundheits-
angelegenheiten nicht mehr 
wirksam ausüben kann. 

Mittlerweile ist eine große 
Anzahl verschiedener, auch 
christlich ausgerichteter Formu-
lare im Umlauf, die sich in Form, 
Inhalt und Ausführlichkeit er-
heblich unterscheiden. Die Kir-
chen haben mit der von ihnen 
herausgegebenen „Christlichen 
Patientenverfügung“ ein Formu-
lar geschaff en, das sich inhaltlich 
in besonderer Weise dem christ-
lichen Glauben verpfl ichtet weiß.

Es handelt sich dabei um 
ein kombiniertes Formular aus 
Patientenverfügung, Vorsor-
gevollmacht und Betreuungsver-
fügung. Das Formular wurde um 
Formulierungen des geltenden 

Rechts und Ergänzungsmög-
lichkeiten erweitert, die Erläute-
rungen wurden entsprechend 
angepasst und um einige Stich-
worte ergänzt. Auf diese Weise 
kann die „Christlichen Patienten-
verfügung“ auch als Hilfe zum 
Gespräch in schwierigen Krank-
heitssituationen noch besser ge-
recht werden.

Viele Menschen machen sich 
Sorgen über die letzte Phase 
ihres Lebens. Sie fragen sich: Wie 
wird es mit mir zu Ende gehen? 
Werde ich einmal zu Hause ster-
ben können oder wird man mich 
ins Krankenhaus bringen? Wer-
den dann Menschen bei mir sein, 
mir beistehen und Kraft geben? 
Werde ich unerträgliche Schmer-
zen haben? Oder nur noch ohne 
Bewusstsein vor mich hindäm-
mern? So schwer solche Fragen 
sind, es ist gut, ihnen nicht aus-
zuweichen. Denn zum verant-
wortlichen Leben gehört auch 
das Bedenken des Todes und 
das Annehmen der eigenen 

Sterblichkeit. 
Mit Hilfe einer Patientenver-

fügung können Sie schon jetzt 
die Anwendung medizinischer 
Verfahren und damit den Verlauf 
Ihrer letzten Lebensphase mit-
bestimmen. Sie können schon 
jetzt etwas dafür tun, dass Sie 
in dieser Phase des Lebens Ihrer 
Vorstellung und Ihrem Wunsch 
gemäß menschenwürdig und 
körperlich erträglich durch me-
dizinische Behandlung und qua-
lifi zierte Pfl ege betreut werden. 
Falls Sie in eine Situation geraten, 
in der Sie nicht mehr in der Lage 
sind, selbst über medizinische 
Maßnahmen zu entscheiden, ist 
die von Ihnen verfasste

Patientenverfügung von 
dem Arzt oder der Ärztin als 
wichtige Entscheidungshilfe zu 
berücksichtigen.

Gerade auch die Menschen, 
die in eine Pfl egesituation kom-
men, wie bei der Wohnungsauf-
nahme in einem Seniorenheim 
zu erwarten ist, können beru-

Ebenso ist den Bewohne-
rinnen und Bewohnern wichtig, 
dass das Haus nicht nur Innen 
gut und sauber erscheint, son-
dern dass auch „das Äußere“ 
stimmig ist, also die Beete gut 
gepfl egt und die Flächen von 
Unrat gereinigt sind. 

Auch die Festgestaltung im 
Jahreslauf wird im Beirat intensiv 
besprochen. So ist ihm deutlich, 
dass die großen Veranstaltungen 
etwa zu Nikolaus oder zu Weih-
nachten besser auf die Wohne-
benen verlagert werden bzw. 
einzeln für die Wohnbereiche 
gefeiert werden. Es kommt ei-
ne gemütlichere und familiäre 
Stimmung zustande und ist au-

ßerdem feuerpo-
lizeilich sicherer 
als Großveranstal-
tungen in einem 
Festsaal. Ausnah-
men sollen nur die 
Theaterfeste sein, 
weil sie getrennt 
werden für Mitar-
beitende und Gä-
ste einerseits, für 
B e wo h n e r i n n e n 
und Bewohner andererseits.

Wer sich die Protokolle der Sit-
zungen anschaut, ist überrascht, 
mit welchem Interesse und groß-
em Engagement die von der 
Hausgemeinschaft Gewählten 
die Einrichtung begleiten, ja: lie-

ben. Das ist schön, weil es deut-
lich macht, dass Menschen in 
dieser Lebensphase Alltag und 
Feiertag, Geschäft und Privat, 
Nah und Fern weiterhin gestal-
ten möchten. Es ist ihr Zuhause!

hk

Rudolf Zimmer, Rita Leicht, Katharina Kürten, Dietlinde Kiesewalter, Josef Gerressen
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higter sein, wenn sie beizeiten 
Vorsorge getroff en haben. Au-
ßerdem ist wichtig, dass jemand 
eine Vollmacht hat, damit mit 
ihm oder ihr abgesprochen wer-
den kann, was vonseiten etwa 
des Pfl egedienstes (noch) ge-
schehen soll – oder eben auch 
nicht. 

Das Diakonische Werk 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland hat unter dem Ti-
tel „Patientenverfügungen aus 
christlich-diakonischer Sicht“ ei-
ne Handreichung veröff entlicht, 
die in die verschiedenen rechtli-
chen Instrumente zur Gestaltung 
von Verfügungen in Gesund-
heitsangelegenheiten einführt, 
wie z. B. die Patientenverfügung, 
die Vorsorgevollmacht und die 
Betreuungsverfügung. Außer-
dem beleuchtet die Handrei-
chung, was vor dem Abfassen 
einer Patientenverfügung zu 
bedenken ist und welche ge-
sundheitlichen Situationen und 
medizinischen Maßnah en in Pa-
tientenverfügungen sinnvoller-
weise angesprochen werden.

Vor kurzem haben auch die 
Deutsche Bischofskonferenz und 
der Rat der Evangelischen Kirche 
in Deutschland in Verbindung 
mit weiteren Mitglieds- und 
Gastkirchen der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland die „Christliche Pa-
tientenvorsorge“ veröff entlicht. 

Auch diese Handreichung führt 
ähnlich wie die des Diakonischen 
Werkes in das Thema ein und bie-
tet darüber hinaus ein Formular, 
das Vorsorgevollmacht, Betreu-
ungsverfügung und Patienten-
verfügung umfasst.

Allerdings gibt es zwischen 
der „christlichen Patientenvor-
sorge“ und der Handreichung der 
Diakonie einen wesentlichen Un-
terschied: Die Handreichung der 
Christlichen Kirchen stellt aus-
drücklich Verfügungen für das 
Endstadium tödlich verlaufender 
Krankheiten und die konkrete 
Sterbephase in den Vordergrund, 
während der Gesetzgeber mit 
Änderung des Betreuungsrechts 
zum 01. September 2009 klar ge-
stellt hatte, dass der in der Pati-
entenverfügung niedergelegte 

Wille des Patienten unabhängig 
von Art und Stadium der Erkran-
kung zu beachten ist.

Darüber hinaus diff erenziert 
die „Christliche Patientenvorsor-
ge“ nicht zwischen Behandlungs-
wünschen und  verbindlichen 
Vorgaben für Bevollmächtigte 
oder Betreuer. Aus juristischer 
Sicht sind die „Behandlungswün-
sche und Patientenverfügung“ 
nicht eindeutig genug gestaltet. 
Es bedarf deshalb ergänzender 
Formulierungen, denen der Be-
vollmächtigte oder Betreuer klar 
entnehmen kann, ob es sich hier 
um eine bindende Verfügung 
desjenigen handelt, der das For-
mular unterzeichnet hat, oder 
aber, ob es eher allgemein gehal-
tene Wünsche sein sollen, von 
denen je nach Sachverhalt auch 
abgewichen werden kann.

Die Handreichung des Dia-
konischen Werkes der Evange-
lischen Kirche in Deutschland 
ist ebenso wie die „Christliche 
Patientenvorsorge“ bei unseren 
Heimleitungen erhältlich. Bei der 
Gelegenheit werden Sie auch 
gerne noch beraten. Wichtig ist, 
dass wir – vor allem auch im Hin-
blick auf unser Palliativkonzept 

– von Ihnen eine aussagefähige 
Information über diese „letzten 
Fragen“ bezüglich Ihres Ange-
hörigen oder Betreuten oder Sie 
selbst erhalten.

hk

Personelle Veränderungen in den Wohnbereichen
Seit dem 1. November 2010 ist 

Christine Noras Wohnbereichs-
leiterin  auf der 2. Etage des „Her-
tha-von-Diergardt-Hauses“, und 
Teresa Wasik ist seit dem 1. April 
2011 Wohnbereichsleiterin im 
Wohnbereich 1 (Rose/Tulpe) im
Ev. Seniorenzentrum Bürrig. 

Wir freuen uns sehr darüber, 

kompetente Mitarbeiterinnen 
für diese verantwortungsvolle 
Leitungsfunktion gefunden zu 
haben. Vordringliches Ziel der 
Wohnbereichsleitung ist, für die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
eine fachlich qualifi zierte Pfl ege 
und Betreuung verantwortlich 
zu planen, durchzuführen und 

zu evaluieren. Dazu gehört u. a. 
die Erstellung von Dienstplänen 
und Urlaubsplänen zusammen 
mit der Pfl egedienstleitung, die 
Einteilung und Koordination der 
Pfl egekräfte nach deren Qualifi -
kation und Fähigkeiten. Darüber 
hinaus gehört die Kontrolle der 
Pfl ege- Versorgungs- und Betreu-
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Teresa Wasik

ungsleistung sowie der Pfl ege-
Dokumentation der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zu ihren 
Aufgaben. Wir wünschen beiden 
viel Kraft und Gelassenheit für ih-
re verantwortungsvolle Tätigkeit.

fwk

Christine Noras

Heimaufsicht hat am Stresemannplatz geprüft
Bei einer unangemeldeten Be-
gehung der Heimaufsicht in un-
serem Hause am 18. März wurde 
stichprobenartig das „Vorliegen 
der Betriebsvoraussetzungen 
entsprechend des Wohn- und 
Teilhabegesetzes geprüft. In be-
sonderer Weise wurden die Be-
reiche Informationsangebote der 
Einrichtung, ihre Wohnqualität 
und spezieller noch die Wohn-
qualität der Zimmer, das Essen 
und Trinken, das Gemeinschafts-
leben und Alltagsbetreuung an-
geschaut. Ebenso unterlagen 
die personelle Ausstattung der 
Einrichtung und die pfl egerische 
und soziale Betreuung der Kon-
trolle. Sechs unserer Bewohner 
wurden in die Prüfung mit ein-
bezogen, indem ihre Wohn- und 
Lebenssituation begutachtet 
wurde. Dazu gehört auch eine 
Überprüfung der individuellen 
Dokumentation. Weitere Bewoh-
ner und Angehörige wurden 
durch Befragungen mit einbe-
zogen. Mit dem Beirat unseres 
Hauses wurde ein einstündiges 
Gespräch geführt, indem die Zu-
friedenheit in den oben genann-
ten Bereichen erfragt wurde, und 
es fand ein reger Austausch statt. 

Seit dem 16. Mai 2011 liegt uns 
der Prüfbericht in schriftlicher 

Form vor. Im Mittelpunkt unserer 
Arbeit, die von den Mitarbeiten-
den mit viel Engagement und 
Herz ausgeführt wird, wollen wir 
für eine gute Lebens- und Ver-
sorgungsqualität sorgen, eben-
so auch für die soziale Teilhabe 
in der Gesellschaft. Aus Sicht der 
Heimaufsicht ist uns diese Auf-
gabe gelungen. Der Bericht spie-
gelt eine sehr gute Bewertung in 
allen Bereichen wider. Besonders 
wird immer wieder die Zufrie-
denheit der Bewohner betont: 

„Die Bewohner sind mit den An-
gebote im Haus sehr zufrieden“ 
und „Die befragten Bewohner 
sind mit den Umgangsformen 
und der Wahrung der Privat- und 
Intimsphäre im Hause sehr zu-
frieden“ sind zwei Zitate daraus.

Es wurde uns bescheinigt, 
dass die Pfl ege nach den neu-
esten pfl egewissenschaftlichen 
Erkenntnissen erbracht wird - 
einschließlich der notwendigen 
Dokumentation. Es gab keine 
Beanstandungen, lediglich vier 
Handlungsempfehlungen im 
Detail. 

Worüber das gesamte Team 
vom Stresemannplatz stolz sein 
kann und wir uns sehr gefreut 
haben, dass diese Qualität für 
die Prüfer spürbar war: „Beson-

ders positiv ist aufgefallen, dass 
seitens der Einrichtungsleitung 
eine hohe Wertschätzung den 
Mitarbeitenden gegenüber er-
bracht wird. Gutachterlicherseits 
ist der Eindruck entstanden, dass 
die Mitarbeiter in die Gesamt-
aufgabe des Unternehmens ein-
gebunden sind, in dem Wert auf 
eigenständiges Arbeiten und 
Verantwortungsbewusstsein des 
Einzelnen gelegt wird“. 

Damit werden die Atmo-
sphäre und die wertschätzende 
Umgehensweise in unserer Ein-
richtung gut zum Ausdruck ge-
bracht ebenso das hohe Maß an 
Qualität, das wir alle gemeinsam 
im Pfl ege- und Betreuungspro-
zess täglich im Rahmen unserer 
vorgegebenen Grenzen leisten. 
Deshalb möchten wir an dieser 
Stelle ein großes Lob und da-
mit verbunden einen herzlichen 
Dank an alle Mitarbeitenden der 
Einrichtung aussprechen, die für 
unserer Bewohner diese Lebens-
qualität bewirken und sich dafür 
einsetzen. Ebenso danken wir 
den Bewohnern und Angehö-
rigen für die aktive Beteiligung 
während der Prüfung und dem 
Beirat für sein wichtiges Amt.

sg
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Serie über Maßnahmen des Brand- 
Unfall- und Gefahrenschutzes in 
unseren Einrichtungen

Heute: Brandschutz
„Vorbeugender Brandschutz 

ist der Überbe-
griff  für alle Maß-
nahmen, die im 
Voraus die Entste-
hung, Ausbreitung 
und Auswirkung 
von Bränden 
verhindern, be-
z i e h u n g s w e i s e 
einschränken.“ Al-
le unter diesem 
Begriff  zusam-
menzufassenden 
Maßnahmen die-
nen dem Schutz 
von Leib und 
Leben. Bezogen auf unsere 
Einrichtungen sollen die Bewoh-
nerinnen und Bewohner, die 
dort Beschäftigten und die sich 
nur zeitweise bei uns aufhalten 
(Besucher, Angehörige, Ärzte 
etc.) vor den Auswirkungen 
eines Brandes geschützt wer-
den. Ebenso ist der Schutz der 
Umwelt, der Öff entlichkeit so-
wie umfangreicher Sachwerte 
das Ziel brandverhütender 
Maßnahmen.

Vorbeugender Brandschutz 
durch bauliche Maßnahmen

Wird eine Seniorenpfl egeein-
richtung geplant, errichtet oder 
umgebaut, geht nichts ohne 
ein Brandschutzgutachten und 
ein mit den lokalen Behörden 
abzustimmendes Brandschutz-
konzept .  Die Anforderungen 
sind im Vergleich zu „normalen“ 
Wohn- und Arbeitstätten erheb-
lich höher, dienen sie doch hier 
dem Schutz von auch handlungs- 

und bewegungseingeschränk-
ten Menschen.
Brandverhalten und Feuerwi-

derstand von Bauteilen

• Durch besonders feuerwider-
standsfähige Baumaterialen 

werden einzelne 
Räume und Be-
reiche (z. B. Raum 
der Notstrombat-
terie) besonders 
geschützt. 

• Durchbrüche in-
folge zusätzlich ver-
legter Leitungen 
werden mit zugel-
assenen speziellen 
Dichtungsstoffen 
verschlossen.

• Möbel und Inven-
tar im Bereich von 
Flucht- und Ret-

tungswegen sind nur zulässig, 
wenn sie einer bestimmten 
Brandschutzklasse entspre-
chen, bzw. feuerhemmend be-
handelt wurden.

• Selbst brennbares Material auf-
zuhängen (wie Luftschlangen 
zu Karneval) ist nicht erlaubt.

• Flure dürfen nicht mit Möbeln, 
Sesseln usw. vollgestellt wer-
den. Immer muss ein Flucht-
weg möglich sein.

Brandabschnitte und 

Brandschutztüren

• Durch auto-
matisch zu-
f a l l e n d e 
Rauchschutz-
türen werden 
im Ereignisfall 
sichere Brand-
schutzbereiche 
gebildet.

• Feuerhemmende 
Brandschutztü-
ren verhindern 
ein Übergreifen des Feuers. 

Flucht und Rettungswege

• Neben Haupt- und Nebentrep-
penhaus wurde im Hertha-
von-Diergardt-Haus vor einiger 
Zeit eine kostenaufwändige 
zusätzliche geschossübergrei-
fende Stahltreppe im hinteren 
Bereich des Hauses installiert.

• Alle Flucht- und Rettungswege 
sind beschrieben und markiert.

• Aufstellfl ächen und Angriff s-
wege für Lösch- und Rettungs-
fahrzeuge sind auf allen Seiten 
des Hauses frei zu lassen.

Vorbeugender Brandschutz 
durch anlagentechnische 
Maßnahmen

Die grundsätzliche bauliche 
brandschutztechnische Ausge-
staltung unserer Häuser wird 
ergänzt durch zahlreiche tech-
nische Anlagen zur rechtzeitigen 
automatischen Erkennung, so-
wie Verhinderung oder Redu-
zierung von Ausbreitung und 
Auswirkung eines Brandes:
Löscheinrichtungen

• Handfeuerlöscher,  Steiglei-
tungen mit Wandhydranten 
und Schlauchanschlüssen sind 
sichtbar angebracht, in einzel-
nen Bereichen auch Löschde-
cken und Löschspraydosen.

• Das Haupttreppenhaus lässt
sich durch eine Rauchabzugs-
anlage entlüften.

Brandmeldeanlage

• Eine Brandmeldanlage mit 
Rauch/Wärmemeldern in allen 
Wegen und Räumen erkennt 
frühzeitig die Entstehung eines 
Brandes. Automatisch werden 
Feuerwehr und verantwort-
liche Personen alarmiert.

Notbeleuchtung / Flucht- und 

Rettungswegbeleuchtung

• Eine batteriegespeiste zentrale 
Notbeleuchtungseinrichtung 

Sicherheit in der Seniorenpfl ege
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versorgt bei Ausfall der Strom-
versorgung Aufenthaltsräume 
und alle Fluchtwege mit Licht. 
Die Fluchtwegshinweisleuch-
ten werden ebenfalls darüber 
gespeist. 

Feststellanlagen für 

Rauchschutztüren

• Feststellanlagen der Rauch-
schutztüren schließen bei 
zentraler oder individueller 
Aktivierung und bilden so 
geschützte Brandabschnit-
te. Brandschutzklappen in 
Lüftungsanlagen

• Thermogesteuerte Klappen in 
der Be- und Entlüftungsanlage 
verhindern eine geschossüber-
greifende Rauch oder Feuer-
ausbreitung .

Vorbeugender Brandschutz 
durch organisatorische Maß-
nahmen, Dienstanweisungen, 
Schulungen und Behördliche/
Gesetzliche Vorgaben
Schulung und Unterweisung. 

Regelmäßige  Kenntnisver-
mittlung über diverse einrich-
tungstypische Gefahrensitua-
tionen werden in Kooperation 
mit unserem Brandschutzbeauf-
tragten durchgeführt.  In Erklä-
rungen, Filmen und Beispielen 
erfahren unsere Mitarbeiter 2x 
jährlich,  wie man Risiken er-
kennt, was man zur Verhinde-
rung machen soll und wie man 
im Ereignisfall sinnvoll handeln 
muss.

Dabei gehen wir nicht nur 
theoretisch vor.  Auch der Um-
gang mit dem Schlauch, dem 
Feuerlöscher oder der Brandmel-
dezentrale steht auf dem Plan.
Überprüfung und Kontrolle.

Dass alle vorbeugenden und 
handlungsweisenden Maßnah-
men nicht dem Zufall überlassen 
bleiben, dafür sorgen Behörden 
und Bestimmungen.

Regelmäßige eigene Kon-
trollen, auch durch den Brand-
schutzbeauftragten, die 
Bauaufsicht und die Feuerwehr 
lassen keinen Zweifel daran, dass 
dieser Themenkomplex jederzeit 
umfassend und ernsthaft Teil un-
seres Qualitäts- und Sicherheits-
konzeptes ist.

Wartungen, technische Prü-
fungen und Sachverständigen-
gutachten runden die Palette der 
Maßnahmen ab.
Auch “Unmögliches“ kann 

geschehen.  

Bei allen Vorbeugenden Maß-
nahmen dennoch vorbereitet 
zu sein auf ein - feuerwehrtech-
nisch gesprochen - „Großscha-
denereignis“  ist nötig . Auch 
die unbeeinfl ussbaren  Einwir-
kungen von Außen, wie Wald-
brand, Gasstörungen oder 
Wasserschäden veranlassen eine 
sachkundige Vorbereitung  auch 
einer Evakuierungsorganisation

In der Schublade – griff bereit 
und regelmäßig aktualisiert – fi n-
den sich für diese Fälle hilfreiche 
Dokumentationen wie etwa eine 
Liste der verantwortlichen Mit-
arbeiter, sowie eine komplette 
Darstellung aller Bewohner, be-
zogen auf deren Mobilität, Pfl e-
ge- und Risikosituation und 
Kontaktpersonen.
Kosten

Die Brandschutzmaßnahmen 
in unseren Häusern erforderten 
übrigens in den letzten fünf 
Jahren einen Betrag von etwa 

450.000 Euro, den wir aus Eigen-
mitteln bestreiten mussten.     

mc

Vor - blick

Gottesdienste 
im Hertha-von-Diergardt-Haus
Jeweils um 9.30 Uhr :

Samstag, 02.07.2011
ab 14:00 Uhr

Dienstag, 12.07.2011
um 15:00 Uhr

Mittwoch, 13.07.2011
um 19.30 Uhr

Freitag, 15.07. 2011
ab 15:00 Uhr

Freitag, 22.07.2011
um 14.30 Uhr

Mittwoch, 24.08. 2011
ab 15:00 Uhr

Sommerfest
Seniorenbegegnungsstätte am 
Aquila-Park

Verleihung des Kronenkreuzes 
der Diakonie. An die Mitarbeiter 
Francoise Kemmler und 
Rita Meisel
Treff punkt des 
Hertha-von-Diergardt-Haus

Sitzung des Aufsichtsrats
Seniorenzentrum Bürrig

Sommerfest
Hertha-von-Diergardt-Haus

Gesellschafterversammlung
Seniorenzentrum Bürrig

Sommerfest
Seniorenzentrum Bürrig

05. / 12. / 19. / 26. Juni
03. / 10. / 17. / 24. / 31. Juli
07. / 14. / 21. / 28. August
04. / 11. / 18. / 25. Setember
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Hertha-von-Diergardt-Haus 

Geschwister-Scholl-Str. 48 A 
51377 Leverkusen 
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Seniorenzentrum Bürrig 

Stresemannplatz 8
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Gustav-Freytag-Straße 11-25 
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Tel. 0214/851210

Wohnen und Seniorenbegeg-

nungsstätte Aquila 

Robert-Blum-Str. 15 
51373 Leverkusen 
Tel. 0214/69294

Sommerzeit

Geh aus mein Herz und suche Freud 

In dieser lieben Sommerszeit 

An deines Gottes Gaben; 

Schau an der schönen Gärten Zier 

Und siehe, wie sie mir und dir 

Sich ausgeschmücket haben.

Erwähle mich zum Paradeis, 

Und laß mich bis zur letzten Reis 

An Leib und Seele grünen; 

So will ich Dir und Deiner Ehr 

Allein und sonsten Keinem mehr 

Hier und dort ewig dienen.

Paul Gerhardt (1607 – 1676)


